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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Haider und Kollegen haben am 23. Juni 1995 unter 

der Nr. 1504/J an mich eine. schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

"Sonderverträge im Bundesdienst" gerichtet. Diese aus Gründen der besseren 

Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zur vorliegenden Anfrage ist grundsätzlich anzumerken, daß im Bundesministerium für 

Landesverteidigung das im § 36 Vertragsbedienstetengesetz 1948 vorgesehene Institut der 

Sonderverträge keineswegs dazu benutzt wird, um "Protektionskinder" zu fördern. Es dient . 

vielmehr ausschließlich dazu, für bestimmte Aufgaben und Funktionen entsprechend 

qualifiziertes Personal anstell~n zu können, das zu den üblichen besoldungs rechtlichen 

Konditionen nicht zu gewinnen wäre. 

Im einzelnen beantworte ich die gegenständliche Anfrage wie folgt: 

Zu1: 

Zum Stichtag 1. Juni 1995 bestanden in meinem Ressort insgesamt 210 Sonderverträge. 

Zu 2 bis 21: 

Sonderverträge wurden weder mit Mitarbeitern meines Büros, noch mit Sektions-, Gruppen­

oder Abteilungsleitern abgeschlossen. Damit erübrigt sich eine Beantwortung dieser Fragen. 
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Zu 22 bis 24: 

Die in Beantwortung der Frage 1 genannten Sonderverträge bestanden mit Spezialisten im 

Bereich der EDV, mit Militärpiloten und Ärzten. Eine Bekanntgabe der Namen der 

einzelnen Bediensteten, deren besoldungsrechtliche Vereinbarungen im einzelnen sowie ein 

allenfalls diesen Sonderverträgen zugrundeliegendes Überstundenausmaß ist aus Gründen 

des verfassungsgesetzlichen Grundrechtes auf Datenschutz nicht möglich. 

Zu 25 und 26: 

Ich verweise auf meine einleitenden Ausführungen. 

Zu 27: 

Diesbezüglich verweise ich auf die Beantwortung der an den Herrn Bundeskanzler 

gerichteten gleichlautenden Anfrage Nr. 1495/J. 

Zu 28: 

In meinem Ministerium bestanden zum Stichtag 1. Juni 1995 zwei Arbeitsleihverträge. 

Zu 29 und 30: 

Die Bekanntgabe der Namen der betreffenden Bediensteten und der Inhalt der einzelnen 

Vereinbarungen einschließlich deren Entgeltbestandteile ist aus Gründen des Datenschutzes 

nicht möglich. Ich bin auch nicht befugt, jene Institutionen zu nennen, mit denen diese 

Arbeitsleihverträge abgeschlossen wurden, weil davon auszugehen ist, daß die Wahrung 

ihrer Anonymität in deren überwiegendem Interesse liegt (Art. 20 Abs. 3 B-VG). 

Zu 31 und 32: 

Maßgeblich für den Vertragsabschluß war jeweils die Erwägung, daß bei bei den Funktionen 

eine besondere Vertrauensbasis zum Bundesminister notwendig ist. Ich halte die gewählte 

Vorgangsweise, die im Bereich vieler Spitzenfunktionen seit langem üblich ist und sich 

bewährt hat, für gerechtfertigt. 
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Zu 33: 

Eine Beantwortung dieser Frage würde voraussetzen, daß für jeden einzelnen der 

210 Bediensteten mit Sondervertrag eine fiktive Einstufung vorgenommen wird. Im Hinblick 

auf den damit verbundenen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand bitte ich um 

Verständnis, daß ich von einer Beantwortung Abstand nehme. 

Zu 34: 

Diesbezüglich verweise ich auf das Teilheft zum Bundesvoranschlag für das Jahr 1995, VA­

Ansatz 1/40008, Post-Nr. 7294-109 bis 7294-839. 

Zu 35: 

Unter der Voraussetzung, daß die gesetzlichen Rahmenbedingungen beibehalten werden, ist 

nicht daran gedacht, von diesem bewährten System abzugehen. Im übrigen verweise ich 

neuerlich auf meine einleitenden Ausführungen. 

Beilage , 
h LJ\ /\ VlJVJ,J 

C I 

\ 
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IJ 

ANFRAGE 

der Ab2.eordneten Dr. Haidcr, Ma2.. Stadler 
~ ~ 

und Kollegen 

an den Bundcsminister für L1ndcsvcrteidigung 

betrcffcnd Sondervcrträgc im Bundcsdienst 

Nach AnQ.aben des StaatsseKret1.irs im Bundeskanzleramt SchlöQ.! bestehen derzeit rund 2000 - ~ 

Dienstwrhältnisse im Bundesdienst, die mittels eines Sondcn'ertrages gestaltet sind. Dadurch 

wird nicht nur das hestehende Dienstrccht des öffentlichen Dicnstcs unterlaufen, sondcrn eine 

Möglichkeit eröffnet. für Protektionskinder besonders günstige Bcsoldungsregelungcn zu 

schaffen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür bildet der Sonde[\,ertrag mit dem 

Bürolciter des Sozialministers. Dr. Lcchner. der mit monatlich S 124.000.-- für seine Dienste 

rechnen kann. 

Es kann wohl kein Zweifel daran bestehen. daß eine derartige Einkommenshöhe für einen 

Ministersekretär nicht \!.erechtferti\!.t ist und hier zu Lasten der Steuerzahler Mißbrauch 
~ ~ 

betrieben wird. 

Die unterfertiQ.ten AhQ.cordneten richten daher an den Bundcsminister für Landcsverteidi2.un2. 
'- .... '-" -

folgendc 

ANFRAGE 

1.) Wic\'iele Sondcr\'erträge bestandcn in Ihrem Ressort zum Stichtag 01. Juni 1995 ? 

2.) Mit welchen Mitarbeitern Ihres Büros sowie der Büros allenfalls zugeordncter 

. Bundesminister (Frauenministerin) oder StaatsSeKrel1.ire bestanden zum genannten 

Stichtag Sonder\'enr~ige '? 

!>q,: 11717193 13.6.95 
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3.) Wic lautcn dic mit dicscn Mitarbcitcrn gcschlosscncn bcsoldungsrcchtlichcn 

Vcrcinbarungcn im cinzelncn und 

.. L) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonder\'Crträgen zugrunde und wie 

hoch ist dcr Anteil der Überstunden\'ergülung am Gesamtentgelt ? 

5.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

maßgebcnd ? 

G.) Sind Sie der Auffassung. (1:.113 die bcsoldungsmäl3igcn Auswirkungen der 

Sondcr\'crträge in jedem Fall gcrcchtfcrtigt sind? 

Wenn ja. warum? 

7.) :v1it \\'clchcn Scktionslcitcrn Ihrcs Ressorts bestandcn zum genannten Stichtag 

Sondcrvcrträge ? 

8.) Wic buten dic mit dcn Scktionslcitcrn abgeschlosscncn bcsoldungsrechtlichen 

Vcreinbarungcn im cinzclncn und 

9.) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonder\'erträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstullden\,ergütung 3m Gesamtentgclt ? 
~ ~ ~ 

10.) Welche Erwägungen 

maßgebend? 

waren für den Abschluß der einzelnen Sonderverträge 

11.) Sind Sie dcr Auffassung. da/3 die besoldungsmlll3igen Auswirkungen der 

Sondelyertriige in jedcm F;.1l1 gcrechtfertigt sind? 

Wenn ja. warum ') 

12,) \1it welchen Gruppenleitern Ihres Ressorts bcstandcn zum gcnannten Stichtag 

/)\'1(; ()7171'J~ 13.6.95 
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Sondclycnr;igc ? 

13.) Wic butcn dic mit den Gruppcnlcitcrn abgcschlosscncn bcsoldungsrcchtlichen 

Vcrcinbarungcn im cinzelncn und 

14.) Welches ÜberstundcnausmaJ3 liegt den cinzclnen Sondervcrträgen zugrunde und wie 

hoch ist dcr Anteil dcr Übcrstundcn\,crgütung Dm Gcsamtentgclt ? 
~ w ~ 

15.) Welche Erwägungcn warcn für dcn Abschluß dcr cinzelnen Sonderverträge 

maßgcbcnd ? 

16.) Sind Sie dcr Auffassung, (1Gß dic bcsoldungsmäf3igen Auswirkungen der 

Sondcn'crträgc in jedem Fall gercchtfcrtigt sind? 

Wcnn ja, warum ? 

17.) Mit welchcn Abteilungslcitcrn Ihrcs Rcssonsbcstandcn zum gcnanntcn Stichtag 

SondcI'\'ertrjge ? 

18.) Wie buten die mit dcn Abtcilungslcitcrn abgcschlossencn bcsoldungsrcchtlichen 

Vereinbarungcn im cinzclnen und 

19.) Wclchcs Überstunclcnausmaß licgt dcn cinzclncn Sondcr\'cI1rägcn zugrunde und wie 

hoch ist dcr Anteil der auf dic Überstundcl1\'ergütung cntfallcndc Anteil am 

Gesamtcntgelt ? 

20.) Welchc Erwägungen waren für dcn Abschluß der einzclncn Sondcr\"cnräge 

maßgcbend) 

21.) Sind Sie dcr Auffassung, <.laB die bcsoldungsmJ/3igcn Auswirkungcn dcr 

Sondcn'ertI';ige in ,iedem Fall gcrechtfertigt sind ,) 

Wenn ja. warum? 

fpc2()C)/1 03/Snndcf\'c rtr;i!?c, h;,i J)\'H: 0717193 13.6,95 
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22.) Mit wclchen sonstigcn Bedicnstcten Ihres Rcssorts bcstandcn zum genannten Stichtag 

Sondcrvc!1r~ige ? 

23.) Wie lauten die mit diesen Bediensteten abgeschlossencn bcsoldungsrechtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

24.) Welches Übcrstunden3usmaß liegt den cinzelncn Sondcrverträgen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstunden\'ergütung am Gcsamtentgclt ? 

...,-) -.). Welchc Erwägungen warcn für dcn Abschluß dcr cinzelnen Sonderverträge 

maJ3gcbcnd ? 

26.) Sind Sic der Auffassung. daß die besoldungsmäl3igen Auswirkungen der 

Sondcr\'e!1räge in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

\Vcnn ja, warum ') 

27.) Wesh:,lib konntcn die seit \'icJen Jahren im EDV-Bercich bestehendcn Sonderverträge 

nicht durch Regclungcn inncrhalb dcs regultircn Dicl1strcchtcs ersetzt werden? 

28.) Wic\'icle Arbcitsleilwertdge beswnden in Ihrem Ressort zum Stichtag 01. Juni 1995 

29.) Welche Bedicnstetcn betrafen diesc Vertrüge und mit wcJchen Institutionen wurden 

sie abgeschlosscn ? 

30.) Wic lautcn diese Vereinbarungen im eilizelnen. \\lelches Überstundcnausma13 liegt dcn 

einzelnen Vcrträgcn zugrundc und wic hoch ist der Anteil der Übcrstundcn\'crgütung 

<Im Gcsamtcntge!t ? 

31.) Welchc Erwiigungell waren für den Abschluß der einzelnen Arbeitsleihverträge 

maLlgcbcllc.l ? 

D\"<: tJ717 ICJ.' 13,6.95 

., 
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32.) Sind Sie der Auffassung. J~d.\ dic bcsoldungsm;.iBig,cn Auswirkung,en der 

r\rhcilSlcih\'ertr~igc inicdcm Fall gcrcchtfcrtigt sinu ? 

Wenni~\. \\'~lrum ? 

l~ 

33,) Wic hoch wird dcr zus;.itzliche Personalaufwand scm. dcr sich auf Grund der 

Sondcr\'cnr~igc für das Jahr 1995 "oraussichtlich erg.eben wiru ? 

3"+.) Wic hoch wird dcr finanzielle Aufwand scm. der sich auf Grund der 

Arbeitsleih\'crträg,c für das Jahr 1995 "oraussichtlich ergeben wird? 

Wcrdcn Sie die bisherig,e Übung. bcim Abschluß von Sonder"cl1ri.igcn hcibehalten ? 

Wcnn ,ia. auf Grund wclchcr Erwägungcn ? 

Wien, den 23. Juni 1995 
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